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2.   Tragbare Gegenstände

2.1   Waffen im technischen Sinn

Die erste Gruppe von Gegenständen, die in dieser Sammlung be-
trachtet werden, sind die Waffen im technischen Sinn. Als Waffen 
im technischen Sinn werden Gegenstände bezeichnet, die gem. 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a WaffG dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder 
Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzuset-
zen. Insbesondere zählen hier die Hieb- und Stoßwaffen dazu. 
Entscheidend ist demnach, wozu die jeweiligen Gegenstände be-
stimmt sind. Demzufolge kommt es auf den Herstellerzweck an, 
welcher sich zunächst aus der ausdrücklichen Bezeichnung des 
Gegenstandes herleiten lässt. Für die Anwendbarkeit des Waffen-
gesetzes ist nicht ausschlaggebend, wozu der Gegenstand mitge-
führt oder benutzt wird, sondern nur für welchen Zweck er grund-
sätzlich bestimmt ist.

Ein Beispiel für die Wichtigkeit des Herstellerzwecks ist das Reiz-
stoffsprühgerät (RSG). Dieses ist typischerweise durch den Her-
steller zur Herabsetzung der Angriffs- und Abwehrfähigkeit von 
Menschen bestimmt. Es handelt sich damit um eine Waffe im 
technischen Sinn.

Demgegenüber steht das Tierabwehrspray. Ein solches Tierab-
wehrspray hat u. a. auch den gleichen Wirkstoff wie ein RSG. Wie 
der Name aber schon sagt, dient das Tierabwehrspray zur Vertei-
digung gegen Tiere und ist nicht dazu bestimmt, gegen Menschen 
verwendet zu werden. Damit ist ein Tierabwehrspray keine Waffe 
im technischen Sinn. Unbeachtlich bleibt hierbei, dass ein Tier-
abwehrspray auch wirksam gegen einen Menschen eingesetzt 
werden kann.

Neben dem Herstellerzweck muss auch die Tragbarkeit des Gegen-
stands vorliegen. Das oben angesprochene RSG ist selbstverständ-
lich tragbar. Als tragbar gelten Gegenstände, die aufgrund ihrer 
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Beschaffenheit üblicherweise von einer Person getragen werden 
können.

Den Hauptanwendungsbereich in der Fallbearbeitung bilden die 
Hieb- und Stoßwaffen. Typische Hieb- und Stoßwaffen sind u. a. 
Kampfmesser, Bajonette, Schlagstöcke, Schlagringe, Stahlruten, 
Schwerter.

Weiterhin ist nicht entscheidend, wer den Gegenstand hergestellt 
hat. So können auch selbst umgebaute Gegenstände zu Waffen im 
technischen Sinn werden. Wird ein alltäglicher Gebrauchsgegen-
stand nachträglich so umgebaut, um ihn als Waffe verwenden zu 
können, entsteht durch den Umbau ein neuer Gegenstand mit 
einem neuen Herstellerzweck. Treibt man beispielsweise durch 
einen Baseballschläger am oberen Ende Nägel, um die Schlagkraft 
und das Verletzungspotenzial zu erhöhen, entsteht so eine Waffe 
im technischen Sinn. Ähnlich verhält es sich, wenn man Rasier-
klingen an eine Fahrradkette anbringt. Eine Waffe entsteht aller-
dings nur, wenn es sich um einen technischen Umbau des Gegen-
standes handelt und nicht nur ein bloßes Zerstören, z. B. dem Ab-
brechen eines Stuhlbeins, um das Stuhlbein als Schläger zu 
verwenden.

Raum für eigene Notizen:
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2.1 Waffen im technischen Sinn

2.1.1   Hieb- und Stoßwaffen

2.1.1.1   Verbotene Hieb- und Stoßwaffen

a)   Sachverhalt

Sie und Ihr Kollege befi nden sich im Hamburger (HH) Hauptbahnhof 
auf Streife. Während einer präventiven Kontrolle des 19-jährigen 
Theodor (T), fi nden Sie in dessen Hosentasche einen Schlagring. T gibt 
an, diesen heute Abend bei sich zu haben, da er abends Angst habe 
und sich mit dem Schlagring sicherer fühlen würde. T händigt Ihnen 
seinen Personalausweis aus.

Prüfen Sie den Sachverhalt aus waffenrechtlicher Sicht.

b)   Gedankliche Vorprüfung

 Welcher Gegenstand wurde aufgefunden und wozu ist er bestimmt?

Im Sachverhalt wurde ein Schlagring aufgefunden. Schlagringe 
können durch die Bauart so in die Faust genommen werden, 
dass eine erhöhte Schlagkraft erzeugt wird. Ein Schlagring ist, 
wie der Name sagt, für das Schlagen hergestellt. Er ist demnach 
dazu bestimmt, im Kampf eingesetzt zu werden und einen 
Menschen dadurch zu verletzen. Bei dem Schlagring handelt 
es sich durch die Zweckbestimmung um eine Hiebwaffe.

 Wo befi ndet sich die Person und welche Umgangsform kommt 
folglich infrage?

Der T wurde im Hauptbahnhof Hamburg angetroffen. Er ist 
demnach außerhalb seiner eigenen Wohnung oder seines be-
friedeten Besitztums. Als Umgangsformen im Sachverhalt 
kommen daher das Führen und der Erwerb/Besitz in Betracht.

 Wo wurde der Gegenstand aufgefunden?

Der Schlagring befi ndet sich in der Hosentasche des T. Er kann 
daher jederzeit über den Schlagring verfügen.
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 Welche Dokumente kann die Person vorlegen?

Die Person kann sich mit einem Personalausweis ausweisen.

Fazit:

Nach dieser Vorprüfung lässt sich schon feststellen, dass es sich bei dem 
Schlagring um eine Waffe im technischen Sinn handelt und da T Um-
gang mit dieser hat, ist damit auch der Anwendungsbereich des Waf-
fengesetzes gegeben. Durch die Einordnung als Waffe im technischen 
Sinn lässt sich ebenfalls schon feststellen, dass die Prüfung der Punkte E 
(Erlaubnispfl icht) und auch ein Teil des Punktes A (Ausnahmen von der 
Erlaubnispfl icht) hier nicht ausführlich geprüft werden müssen.
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c)   Lösungsskizze

 


